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Rosenfest 2024
Von Freitag, den 31.05. bis Sonntag, den 02.06.2024 findet auf dem Neumarkt Callnberg das traditionelle 
28. Lichtensteiner Rosenfest statt. 
Lassen Sie sich vom bunten Programm auf der Bühne verzaubern und werden Sie Teil der Zeremonie rund
um die Krönung unserer neuen Rosenprinzessin Manja durch den Bürgermeister Herrn Fankhänel.
Neben den abendlichen Höhepunkten wie die Bands Swing n Sax, Soundwave und BEATSIXX zeigen viele
lokale Talente was sie können. 
Auf dem Festgelände soll es diesmal etwas lockerer zugehen, statt des großen Festzeltes wird es sommer -
liche Schattenspender geben. Rundherum erwartet die Gäste ein buntes Allerlei. Neben Händlern, die Waren
anbieten, präsentieren sich vor allem Vereine und Institutionen der Stadt. Geplant sind unter anderem
Mitmachaktionen und Informationsstände. 
Für ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken sorgen wieder verschiedene Gastronomie-
stände, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. 
Und natürlich kommt der Spaß durch die Fahrgeschäfte und Vergnügungsstände nicht zu kurz.
Kommen Sie vorbei, alle Mitwirkenden freuen sich auf Sie.

Programm:

16:00 bis 22:00 Uhr Eröffnung der Fahr- und Schaustellergeschäfte und Disko 

14:00 Uhr Tanzprogramm der DRK Kindertagesstätte Schatzkiste
14:45 Uhr offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Jochen Fankhänel, 

Einzug der Rosenprinzessin Alexandria und Abkrönung
15:10 Uhr Einzug Rosenprinzessin Manja mit Krönung und Begrüßung der Partnerstädte
15:45 Uhr Vorstellung der Majestäten
16:15 Uhr Bläserklasse der Oberschule „Heinrich von Kleist“
17:00 Uhr Ehrenamtsauszeichnung und anschließend Freibieranstich 
17:30 Uhr Livemusik mit der BigBand Swing n Sax 
20:00 Uhr Livemusik mit „Soundwave“ 
24:00 Uhr Veranstaltungsende

10:30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Lichtenstein/Sachsen e.V.
14:00 Uhr BigBand des Gymnasium Prof. Dr. Max Schneider, 

Theatergruppe Kinderhilfe Lichtenstein/Sachsen e.V. und Tanzgruppe der Phybo
15:00 Uhr Livemusik mit „BEATSIXX“
20:00 Uhr Veranstaltungsende

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. unter
www.lichtenstein-sachsen.de

(Änderungen vorbehalten)

Freitag , 31. Mai 2024

Samstag , 1. Juni 2024

Sonntag , 2. Juni 2024
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Wahlbekanntmachung

1. Am 9. Juni 2024 finden in der Stadt Lichtenstein/Sa. gleichzeitig 
die Europawahl
die Wahl des Stadtrates
die Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften Rödlitz und
Heinrichsort sowie 
die Kreistagswahl
statt.
Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. Die Stadt Lichtenstein/Sa. ist in neun allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis spätestens zum
19. Mai 2024 übersandt wurden, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen
kann. Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet
sich auf der Wahlbenachrichtigung das entsprechende Symbol
für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). 
Die Briefwahlvorstände für die Europa- und Kommunalwahlen
treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschlie-
ßenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 9.Juni 2024
um 15:00 Uhr im Neuen Rathaus Lichtenstein/Sa., Badergasse
17, 09350 Lichtenstein/Sa. zusammen. 
Sofern für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses weniger als
30 Wahlbriefe für die Europawahl und weniger als 50 Wahlbrie-
fe für die Kommunalwahlen vorliegen, werden diese nach der
Zulassungsprüfung einem allgemeinen Wahlbezirk zur Ergeb-
nisermittlung übergeben. 

3. Ausübung des Wahlrechts
Jeder Wahlberechtigte kann - außer er besitzt einen Wahl-
schein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie der amtliche
Personalausweis (bei ausländischen Unionsbürgern der gültige
Identitätnachweis) oder der Reisepass mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben
werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel
werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die
er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen vom Wähler in
einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der
Wahlkabine darf nicht gefilmt oder fotografiert werden.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die
zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6
Abs. 4 des Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen
der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stim-
me abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).
Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle
der Wahlberechtigten ist unzulässig.
Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann bzw.
der durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme
allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer
anderen Person erlangt.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnis-
se im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem
sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensamm-
lung verboten (§ 17 Abs. 2 KomWG).
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen
nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidun-
gen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Abs. 3
KomWG).

4. Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe
4.1 Wahl zum Europäischen Parlament

Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament
(Farbe: weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung
bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die
Kennzeichnung. Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

4.2 Kommunalwahlen (Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Kreis-
tagswahlen)
Die Stimmzettel sind von folgender Farbe
• Stadtratswahl blau
• Ortschaftsratswahl Rödlitz orange
• Ortschaftsratswahl Heinrichsort terracotta
• Kreistagswahl rosa
Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Stadtrat, zum
Ortschaftsrat und zum Kreistag jeweils drei Stimmen. 
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer 
a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahl-

vorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der
gemäß § 19 Abs. 5 und 6 KomWO bestimmten Reihenfolge,

b) die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder Stand der
Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreis-
tagswahl sind ferner die Postleitzahl und der Wohnort
entsprechend der nach § 20 Abs.1 KomWO bekanntge-
machten Anschrift angegeben.

Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt:
• Stadtratswahl Verhältniswahl
• Ortschaftsratswahl Rödlitz Verhältniswahl
• Ortschaftsratswahl Heinrichsort Verhältniswahl
• Kreistagswahl Wahlkreis 5 Verhältniswahl
Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im
Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wahlberechtigte kann seine
Stimmen Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen
(panaschieren) oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen
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(kumulieren) geben. Der Wahlberechtigte gibt dabei seine Stim-
me in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den oder die
Bewerber, dem oder denen er seine Stimme(n) geben will,
durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeich-
net.

5. Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen
finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemein-
samen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung.
Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunter-
lagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheid-
bare Wahlbriefe abzusenden. 

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen,
können an der Wahl in dem Kreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des

Kreises Zwickau oder
• durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
• einen amtlichen Wahlschein,
• einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
• einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Euro-

pawahl und
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufge-
druckt ist.

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein
ausgestellt. 

Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwah-
len besitzen, können an den Wahlen 
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für

sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises oder
• durch Briefwahl teilnehmen. 
Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende
Kommunalwahlen, kann die persönliche Stimmabgabe nur in
einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkrei-
ses erfolgen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
• einen amtlichen Wahlschein
• die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen

Stimmzettel 
• einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag 
• einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, auf dem

die Adresse aufgedruckt ist, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist. 

5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln
in den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und
den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an
Eides statt müssen so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und
die Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort jeweils
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen
genannten Stelle abgegeben werden.

Lichtenstein/Sa., 21.05.2024

Jochen Fankhänel, Bürgermeister

Beschlüsse des Stadtrates 

In der 2. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Stadtrates
der Stadt Lichtenstein/Sa. am 11. März 2024 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. SR/257/2024 
Bestellung der Fachbediensteten für das Finanzwesen gem. 
§ 62 SächsGemO
Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem Bürgermeister Frau
Mandy Wied zur Fachbediensteten für das Finanzwesen der Stadt
Lichtenstein/Sa. zum 01.08.2024. 

Beschluss-Nr. SR/260/2024 
Abschluss von Mietverträgen für die vormaligen Garagen-
Pachtverträge
Der Stadtrat beschließt den Abschluss von Mietverträgen für die
derzeit noch bestehenden Pachtverträge für Garagen auf städti-
schen Flurstücken zum 01.01.2025 zu den Konditionen.

Beschluss-Nr. SR/254/2024
Aufstellungsbeschluss Ergänzungssatzung „Martinweg 2“ im
Ortsteil Heinrichsort nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für Teilflächen
der Flurstücke 164/1 und 165/1 der Gemarkung Heinrichsort 
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt,
1. das Verfahren zur Aufstellung der Ergänzungssatzung „Martin-

weg 2“ nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für Teilflächen der Flurstük-
ke 164/1 und 165/1 der Gemarkung Heinrichsort einzuleiten.
Eine Umweltprüfung ist in diesem vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB nicht erforderlich

2. die Durchführung der Berichtigung des Flächennutzungsplanes
des Städteverbundes „Sachsenring“

3. den Beschluss ortsüblich bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1 Satz 2
BauGB).

Beschluss-Nr. SR/259/2024
Vereinbarung zum Breitbandausbau im Rahmen der „Graue-
Flecken“-Förderung zwischen dem Landkreis Zwickau und der
Stadt Lichtenstein/Sa.
Der Stadtrat stimmt einer Vereinbarung mit dem Landkreis Zwickau
zur Übernahme von kommunalen Aufgaben zum geförderten Breit-
bandausbau im Rahmen der „Grauen-Flecken“-Förderung in den
gegenwärtigen und künftigen unterversorgten Gebieten der Stadt
Lichtenstein/Sa. zu und ermächtigt den Bürgermeister eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem Landkreis Zwickau abzuschließen.

In der 3. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Stadtrates
der Stadt Lichtenstein/Sa. am 29. April 2024 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. SR/261/2024 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020
Der nach § 88 Abs. 5 SächsGemO verkürzte Jahresabschluss 2020
der Stadt Lichtenstein/Sa. wird gemäß § 88c Abs. 2 SächsGemO
nach Durchführung der örtlichen Prüfung nach § 104 SächsGemO
wie folgt festgestellt: 
In der Ergebnisrechnung mit
- Summe der ordentlichen Erträge von                22.036.357,24 €
- Summe der ordentlichen Aufwendungen von   21.294.523,53 € 
- einem ordentlichen Jahresergebnis von                741.833,71 €
- Summe der außerordentlichen Erträge von         4.025.023,67 €
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- Summe der außerordentlichen Aufwendungen von    797.676,61 €
- einem Sonderergebnis von                                  3.227.347,06 €
- Gesamtergebnis                                                   3.969.180,77 €

in der Finanzrechnung mit
- Zahlungsmittelsaldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von                                     5.123.216,73 €
- Zahlungsmittelsaldo aus 

Investitionstätigkeit von                                        174.060,19 €
- Zahlungsmittelsaldo aus 

Finanzierungstätigkeit von                         -702.481,04 €
- Saldo aus haushaltsunwirksamen 

Vorgängen von                                                     822.432,42 €
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 

um                                                                        5.417.228,30 €

in der Vermögensrechnung (Bilanz) mit
- einer Bilanzsumme von                              95.721.097,87 €
- einem Anlagevermögen von                              76.467.436,70 €
- einem Umlaufvermögen von                              19.240.027,55 €

darunter dem Bestand an liquiden Mitteln 
von                                                                      6.270.249,43 €

- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von            13.633,62 €
- einer Kapitalposition von                                   48.213.469,96 €

darunter einem Basiskapital von               35.222.962,57 €
und Rücklagen von                                   12.990.507,39 €
und Fehlbeträgen von                                                     0 €

- Passiven Sonderposten von                     25.708.273,38 €
- Rückstellungen von                                             229.017,44 €
- Verbindlichkeiten von                                21.449.578,89 €
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten 

von                                                                      120.758,20 €
und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 
(in Anspruch genommene Verpflichtungs-
ermächtigungen, gebildete Ermächtigungs-
übertragungen und Bürgschaften) von               5.913.741,39 €
darunter Bürgschaften                              5.328.708,72 €

Ergebnisverwendung
- ordentliches Ergebnis Überschuss                         741.833,71 €

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses 

- Sonderergebnis Überschuss                               3.227.347,06 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses

Der Bericht der örtlichen Prüferin über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss-Nr. SR/270/2024
Bestätigung der Vorplanung des Bauvorhabens „Errichtung
(Ersatzneubau) Feuerwehrgerätehaus in Lichtenstein, Ortsteil
Heinrichsort“
Der Stadtrat beschließt
1. die Bestätigung der Vorentwurfsplanung nach Variante 3.2.A

gemäß Planstand vom April 2024,
2. die Projektfreigabe in Höhe von 3.027.450 € brutto zur Realisie-

rung des 1. Bauabschnittes (ohne Grunderwerbskosten),
3. zur Sicherung der Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben

in Höhe von 937.300 € zur Realisierung des 1. Bauabschnittes
die Bereitstellung von Deckungsmitteln des Haushaltes 2024,

4. die Beauftragung der Verwaltung, die erforderlichen Finanzmittel
für die Realisierung des 2. Bauabschnittes in Höhe von 141.587 €
brutto in den Haushalt 2025 einzuplanen. 

Beschluss-Nr. SR/269/2024
Widmung der Erschließungsstraße im Bebauungsplangebiet
„Wohngebiet Waldblick Rödlitz“
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt die Widmung
gemäß § 6 SächsStrG der Erschließungsstraße im Bebauungsplan-
gebiet „Wohngebiet Waldblick Rödlitz“ als Ortsstraße mit der
Namensgebung „Bergmannsruh“.

Beschluss-Nr. SR/271/2024
Vergabe der Planungsleistung für das Bauvorhaben „Grundhaf-
ter Ausbau August-Bebel-Straße in Lichtenstein/Sa. – 1. und 
2. BA“
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa., beschließt, die Planungs-
leistung für das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau August-Bebel-
Straße in Lichtenstein/Sa. – 1. und 2. BA“ an die DE Planungsgesell-
schaft Stollberg mbH, Ernst-Thälmann-Straße 22 in 09336 Stollberg
mit einer geprüften Angebotssumme von 91.599,43 € brutto zu
vergeben.

Beschluss-Nr. SR/272/2024
Vergabe der Planungsleistung Los 1 – Freianlagenplanung
gemäß § 39 ff. HOAI i. V. mit Anlage 11 HOAI für das Bauvorha-
ben „Umbau des ehemaligen Stadtbades zum Naherholungs-
zentrum“
Der Stadtrat vergibt nach dem Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem Teilnahmewettbewerb gemäß §17 VgV die oben
genannte Leistung an die Firma Architektur Concept Pfaffhausen
und Staudte GbR, Scheringer Str. 3, 08056 Zwickau, mit einem
Auftragswert für die gesamten Grundleistungen und Besondere
Leistungen samt Nebenkosten in Höhe von 324.566,03 € brutto,
basierend auf der Kostenschätzung des Fördermittelantrages vom
05.08.2021, die dem Vergabeverfahren zu Grunde liegt. Die Leistung
wird gemäß Beschluss SR/238/2023 innerhalb einer stufenweisen
Beauftragung vorerst nur bis Leistungsphase 2 in Höhe von
43.019,83 € brutto beauftragt.

Beschluss-Nr. SR/273/2024
Vergabe der Planungsleistung Los 2 - Ingenieurbauwerkspla-
nung gemäß § 43ff. HOAI i. V. mit Anlage 12 HOAI für das
Bauvorhaben „Umbau des ehemaligen Stadtbades“
Der Stadtrat vergibt nach dem Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem Teilnahmewettbewerb gemäß §17 VgV die oben
genannte Leistung an die Firma Architektur Concept Pfaffhausen
und Staudte GbR, Scheringer Str. 3, 08056 Zwickau, mit einem
Auftragswert für Grundleistungen samt Nebenkosten in Höhe von
19.651,82 € brutto, basierend auf der Kostenschätzung des Förder-
mittelantrages vom 05.08.2021, die dem Vergabeverfahren zu Grun-
de liegt. Die Leistung wird gemäß Beschluss SR/238/2023 innerhalb
einer stufenweisen Beauftragung vorerst nur bis Leistungsphase 2
in Höhe von 4.323,40 € brutto beauftragt.

Jochen Fankhänel
Bürgermeister

AKTUELLES AUS LICHTENSTEIN/SA. UND UMGEBUNG FINDEN SIE UNTER

WWW.LICHTENSTEIN-SACHSEN.DE
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Beschlüsse des Verwaltungsausschusses

In der 3. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses der Stadt Lichtenstein/Sa. am 15.04.2024
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: VA/077/2024
Annahme von Spenden
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Annahme von Geld- und
Sachspenden.

Beschluss-Nr.: VA/078/2024
Annahme von Sponsoring
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Annahme eines Sponso-
rings von der Sparkasse Chemnitz, Chemnitz für die Durchführung
des Rosenfestes 2024.

Beschluss-Nr.: VA/079/2024
Annahme von Sponsoring
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Annahme eines Sponso-
rings von der envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitz für die
Durchführung des Rosenfestes 2024.

Beschluss-Nr.: VA/071/2024
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
nach DGUV V3 - Feuerwehren Lichtenstein + Heinrichsort,
Kultur.Palais.Lichtenstein, Sportzentrum, Sport- und Kulturhalle
Callnberg
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Vergabe der Dienstleis-
tung zur Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach
DGUV V3 für die Feuerwehren Lichtenstein und Heinrichsort, das
Kultur.Palais.Lichtenstein, das Sportzentrum und die Sport- und
Kulturhalle Callnberg an das Unternehmen Franz Elektroanlagen in
09350 Lichtenstein/Sa., gemäß des Angebotes vom 05.03.2024 in
Höhe von 20.396,60 € (brutto). Der Bürgermeister wird vom Verwal-
tungsausschuss beauftragt, die Angebotsannahme zu erklären.

Beschluss-Nr.: VA/072/2024
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
nach DGUV V3 - Oberschule Heinrich von Kleist
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Vergabe der Dienstleis-
tung zur Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach
DGUV V3 für die Oberschule Heinrich von Kleist an das Unterneh-
men Bergmann Elektrotechnik in 09337 Bernsdorf gemäß des
Angebotes vom 27.02.2024 in Höhe von 33.474,70 € (brutto). Der
Bürgermeister wird vom Verwaltungsausschuss beauftragt, die
Angebotsannahme zu erklären.

Jochen Fankhänel, Bürgermeister

Beschluss des Technischen Ausschusses

In der 2. öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses
am 16.04.2024 fassten die Stadträte nachfolgenden
Beschluss:

Beschluss-Nr. TA/055/2024
Empfehlungsbeschluss zur Vergabe der Planungsleistung für
das Bauvorhaben "Grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße in
Lichtenstein/Sa. - 1. und 2. BA"
Der Technische Ausschusses empfiehlt dem Stadtrat der Stadt
Lichtenstein/Sa., die Planungsleistung für das Bauvorhaben
„Grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße in Lichtenstein/Sa. – 1.
und 2. BA“ an die DE Planungsgesellschaft Stollberg mbH, Ernst-
Thälmann-Straße 22 in 09336 Stollberg mit einer geprüften Ange-
botssumme von 91.599,43 € brutto zu vergeben.

Schulanmeldung in den Grundschulen
der Stadt Lichtenstein/Sa. 

für das Schuljahr 2025/2026

Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 werden alle Kinder,
die bis zum 30. Juni 2025 das sechste Lebensjahr vollendet
haben, schulpflichtig. Als schulpflichtig gelten auch die
Kinder, welche bis zum 30. September 2025 das sechste
Lebensjahr vollendet haben und von dem/den Sorgeberech-
tigten in der Grundschule angemeldet werden (siehe § 27
Abs. 1 SächsSchulG) sowie alle Kinder, die im vergangenem
Jahr zurückgestellt wurden.

Grundsätzlich sind alle Sorgeberechtigten verpflichtet, ihre
schulpflichtigen Kinder an einer öffentlichen Grundschule
oder an einer Grundschule in freier Trägerschaft anzumelden.
Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 SächsSchulG sind die Gemeinden
Schulträger der allgemeinbildenden Schulen. Der entspre-
chende Schulbezirk ist das Gebiet des Schulträgers der Stadt
Lichtenstein/Sa. einschließlich der Ortsteile Rödlitz und Hein-
richsort (siehe § 25 Abs. 2 Satz 1 SächsSchulG).

n Anmeldezeiten:

• Grundschule „Heinrich von Kleist“ Lichtenstein:
Mittwoch, den 21. August 2024        von 08:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstag, den 22. August 2024    von 08:00 bis 12:00 Uhr 
                                                          und
                                                          von 13:00 bis 18:00 Uhr

• Grundschule Rödlitz:
Donnerstag, den 22. August 2024     von 08:00 bis 12:00 Uhr 
                                                          und
                                                          von 13:00 bis 18:00 Uhr

Zur Anmeldung sind mitzubringen:
1. das ausgefüllte Anmeldeformular
2. die Geburtsurkunde des Kindes und ein entsprechender

Nachweis über die Identität des Kindes (Personalausweis,
Kinderreisepass etc.)

3. der Nachweis bei alleinigem Sorgerecht
4. (für die Anmeldung zur Hortbetreuung) der Impfausweis.

Für eine individuelle Terminvereinbarung wenden Sie sich
bitte an:

• Grundschule „Heinrich von Kleist“ Lichtenstein:
Tel.-Nr.: 037204 83454 oder Kleist-GS@t-online.de

• Grundschule Rödlitz:
Tel.-Nr.: 037204 2268 oder Grundschule.roedlitz@t-online.de

Jochen Fankhänel 
Bürgermeister
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die nächste Ausgabe des Lichtensteiner Anzeigers erscheint 
am Montag, dem 24.06.2024.
Der Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 05.06.2024.

Die Veröffentlichung der Texte erfolgt entsprechend
der Platzverfügbarkeit.

Wiederholung der Bekanntmachung zur  

Korrektur der öffentlichen Bekanntmachung der 
zugelassenen Wahlvorschläge für die Stadtratswahl

in der Stadt Lichtenstein/Sa. sowie die Ortschaftsrats-
wahlen in den Ortschaften Rödlitz und Heinrichsort der
Stadt Lichtenstein/Sa. am Sonntag, dem 9. Juni 2024

Die im Amtsblatt der Stadt Lichtenstein/Sa., Lichtensteiner Anzeiger
Nr. 4/2024 vom 22. April 2024, öffentliche Bekanntmachung der
zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahlen am 9. Juni 2024 wird
bezüglich der Ortschaftsratswahl Rödlitz (Punkt II.) wie folgt geän-
dert:

1. In „II. Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024 in der
Ortschaft Rödlitz der Stadt Lichtenstein/Sa.“ wird die Angabe 
„1 Christlich Demokratische Partei Deutschlands CDU“
durch die Angabe „1 Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU“ ersetzt. 

Die Bezeichnungen der zugelassenen Wahlvorschläge lauten
demnach wie folgt: 

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD
3 DIE LINKE DIE LINKE

Die Angaben zu den Bewerbern bleiben unverändert. 

2. Die Angaben unter I. (Stadtratswahl in der Stadt
Lichtenstein/Sa.) bleiben unverändert.

3. Die Angaben unter III. (Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Hein-
richsort der Stadt Lichtenstein/Sa.) bleiben unverändert.

Lichtenstein/Sa., 23.04.2024

Jochen Fankhänel
Bürgermeister

Sitzungstermine

➜ Sitzung des Stadtrates am 27.05.2024, 18:00 Uhr im
Mehrzweckraum des Neuen Rathauses, Badergasse 17

➜ Sitzung des Technischen Ausschusses am 03.06.2024,
18:00 Uhr im Mehrzweckraum des Neuen Rathauses,
Badergasse 17

➜ Sitzung des Ortschaftsrates Rödlitz am 04.06.2024,
18:00 in der Grundschule Rödlitz (Zimmer 2), Obere Dorf-
straße 37

Zu den Sitzungen sind Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger,
recht herzlich eingeladen. Informationen zu Tagesordnung
und Beratungsunterlagen sowie in öffentlicher Sitzung
gefasste Beschlüsse finden Sie im Ratsinformationssystem,
welches über den Link 
https://ratsinfo-online.de/lichtenstein-bi erreichbar ist.

KOMMUNALE INFORMATIONEN

KOMMUNALE INFORMATIONEN

Fortführung des Projektunterrichts der Oberschule
„Heinrich von Kleist“

Die Durchführung des Projektun-
terrichtes der Klassenstufe 7 der
Oberschule „Heinrich von Kleist“
hat am 5. April 2024 wieder am
Projektstandort im französischen
Garten des Schlosspalais
begonnen.
Hier werden in Zusammenarbeit
der Oberschule mit der Stadtver-
waltung die Schüler an der prak-
tischen Umsetzung des Wirt-
schaft-Technik-Haushalt-Unter-
richts unterstützt. Es werden
Möglichkeiten gegeben, ihre
Fertigkeiten und Fähigkeiten in
der Praxis zu erweitern.

Fachbereich Bauwesen
Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Hinweise für die Nutzung von Spielplätzen

Der Spielplatz ist ein Ort für
unsere Kinder. Dort erleben sie
einen öffentlichen Raum, auf
denen sie ungestört spielen
können, sich gegenseitig austau-
schen und sich ausprobieren.
Um den Spielplatz als solchen
auch erhalten zu können, werden
von den Mitarbeitern des Bauho-
fes die Rasenflächen gemäht,
der Fallschutz aufgelockert, Müll
beseitigt und kleinere Schäden
repariert.
In den letzten Wochen ist aber
sehr oft aufgefallen, dass auf den
Spielplätzen Sandspielzeuge
zurückgelassen werden. Auch
stellten wir fest, dass Spielzeuge
als sogenannte „anonyme Spen-

de“ auf einigen Spielplätzen abgelegt wurden. Dort häufen sie sich,
liegen teilweise ungenutzt herum und gehen am Ende kaputt. Das
sieht nicht nur unschön aus, sondern wenn Spielzeuge im Fall-
schutzbereich einer Rutsche oder eines Klettergerätes liegen, kann
dies zu Verletzungen führen. Wir möchten daher daraufhin weisen,
dass Spielzeuge nicht im Fallschutzbereich zurückgelassen werden
sollen. Besser ist es diese nach dem Spielen wieder mit nach Hause
zunehmen. Auch sogenannte „anonyme Spenden“ sollten unterlas-
sen werden.

Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
Fachbereich Bauwesen
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Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Die Kletterspinne auf dem Spielplatz der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße erfreute sich seit dem Jahr 1992 großer Beliebt-
heit. So war es aufgrund von Abnutzung an der Zeit, das alte
Spielgerät gegen eine neue Kletterspinne zu ersetzen.
Wir wünschen viel Freude beim Klettern!

Vollsperrung

Im Rahmen des Glasfaserausbaus wird es im Bereich
Rödlitzer Str. 19-27 zu einer 1-tägigen Vollsperrung der
Straße kommen. Die Straßenvollsperrung wird auf einen
Samstag fallen.

Da der genaue Termin zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt
gegeben werden kann, werden wir diesen spätestens 2 Tage vor der
Sperrung auf unserer Website veröffentlichen.
Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis.

Fachbereich Sicherheit, Bildung und Kultur

Entsorgungstermine im Stadtgebiet

Gelbe Tonne

Nehlsen Sachsen 
GmbH & Co. KG

Donnerstag
30.05.2024
13.06.2024

Papier und Pappe

KECL GmbH

Donnerstag
30.05.2024
13.06.2024

Restmüll

KECL GmbH

Mittwoch
22.05.2024
05.06.2024
19.06.2024

Bioabfall

KECL GmbH

nach Bedarf

Sperrige Abfälle

KECL GmbH

auf Abruf

n Bioabfall
Bitte melden Sie die Entleerung zwei Werktage vorher unter
www.landkreis-zwickau.de/biotonne-zur-entleerung-
anmelden oder telefonisch unter 0375 4402-26600 an.

n Sperrige Abfälle
Die grundstücksnahe Abholung sperriger Abfälle, sperriger
Kunststoffabfälle, von Elektro(nik)-Altgeräten und Schrott kann
unter www.landkreis-zwickau.de/entsorgung-auf-abruf oder
mit der Entsorgungskarte unter www.landkreis-zwickau.de/
antrage-und-formulare angemeldet werden.

Weitere Onlinedienste:
• An- und Abmelden von Abfallbehältern
• Ändern des Behälterbestandes
• Anzeigen von Eigentümerwechseln
• Melden von defekten Abfallbehältern
• Korrigieren der Kontaktdaten
• Auskünfte über: 

– Anzahl durchgeführter Behälterleerungen
– Anzahl gemeldeter überlassungspflichtiger Personen
– Anzahl ergangener Gebührenbescheide

unter: www.landkreis-zwickau.de/abfall-online
Service-Hotline: 0375 4402-26600 
Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Der Tierschutzverein „Tierfreunde helfen Tieren
in Not e.V.“ informiert auf unserer Website unter
www.lichtenstein-sachsen.de über die zu
vermittelten Tiere.

Nähere Informationen zum Kommunalen
Bürgerbudget 2024 im Landkreis Zwickau
erfahren Sie auf unserer Website unter: Aktuelle
Meldungen der Stadt Lichtenstein 
(lichtenstein-sachsen.de)
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RÖDLITZ

Schließzeit des Bürgerbüros Rödlitz

Das Bürgerbüro Rödlitz bleibt am Donnerstag, dem
20.06.2024 geschlossen. Die Sprechstunde des Ortsvorste-
hers entfällt ebenfalls. 

Eine Kontaktaufnahme außerhalb der Sprechzeit ist über
weisspflug-post@gmx.de möglich.

Beschlüsse des Ortschaftsrates Rödlitz

Der Ortschaftsrat Rödlitz hat folgenden Beschluss im
vereinfachten Verfahren gefasst:

Beschluss-Nr. OR/053/2024
Bauantrag zur Errichtung einer Balkonanlage an ein Wohn- und
Geschäftsgebäude auf den Flurstücken 269/2 und 269/3 der
Gemarkung Rödlitz, Bahnhofstraße 18 in 09350
Lichtenstein/Sa. im OT Rödlitz
Zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beschließt der
Ortschaftsrat Rödlitz, dem Bauantrag zur Errichtung einer Balkon-
anlage an ein Wohn- und Geschäftsgebäude auf den Flurstücken
269/2 und 269/3 der Gemarkung Rödlitz, Bahnhofstraße 18 im OT
Rödlitz zuzustimmen.

Der Ortschaftsrat Rödlitz hat in seiner 24. Sitzung am
23.04.2024 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. OR/054/2024
Bauantrag zum Ersatzneubau OG für Wohnnutzung mit 1 WE,
Flurstück 31 der Gemarkung Rödlitz, Obere Dorfstraße 2 a in
09350 Lichtenstein/Sa. im OT Rödlitz
Zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beschließt der
Ortschaftsrat Rödlitz, dem Bauantrag zum Ersatzneubau OG für
Wohnnutzung mit 1 WE, Flurstück 31 der Gemarkung Rödlitz, Obere
Dorfstraße 2 a im OT Rödlitz zuzustimmen.

Beschluss-Nr. OR/055/2024
Bauantrag zur Erweiterung des Grundschulstandortes Rödlitz,
Flurstücke 122, 564/a, 564/2 und 565/9 der Gemarkung Rödlitz,
Obere Dorfstraße 37 in 09350 Lichtenstein/Sa. im OT Rödlitz
Zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beschließt der
Ortschaftsrat Rödlitz, dem Bauantrag zur Erweiterung des Grund-
schulstandortes Rödlitz, Flurstücke 122, 564/a, 564/2 und 565/6 der
Gemarkung Rödlitz, Obere Dorfstraße 37 im OT Rödlitz zuzustim-
men.
[Hinweis des Ortschaftsrates: Weiterführende Schritte sollen nur
durchgeführt werden, sofern sie förderunschädlich sind.]

Beschluss-Nr. OR/056/2024
Anhörung zur Widmung der Erschließungsstraße im Bebau-
ungsplangebiet "Wohngebiet Waldblick Rödlitz"
Der Ortschaftsrat Rödlitz empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lichten-
stein/Sa. die Widmung der Erschließungsstraße im Bebauungsplan-
gebiet „Wohngebiet Waldblick Rödlitz“ als Ortsstraße mit der
Namensgebung „Bergmannsruh“.

KULTURELLE EINRICHTUNGEN

Schließtag des
Kultur.Palais.Lichtenstein

An folgenden Tagen bleibt das
Kultur.Palais.Lichtenstein für Besucher
geschlossen:

• Freitag bis Sonntag, 
31.05. bis 02.06.2024 (Rosenfest) 

• Sonntag, 09.06.2024 (Wahl)
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Auch dieses Jahr geht es zur Sommersonnenwende am

21.06.2024 im Alrowa-Rondell rund. Nach dem gelungenen

Auftakt letztes Jahr können Sie sich auch dieses Jahr ab 

16:00 Uhr vor der Bibliothek von alten Bekannten wie z.B.

NORRIS und Neuentdeckungen wie den Traveling Sons

begeistern lassen.
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... das letzte Bilderbuchkino und Lesecafé vor der Sommer-
pause. Weiter geht es dann am 6. September 2024.



Neues aus der Kindertagespflege

Der Frühling ist da. Überall blüht und summt es. Alle zieht es wieder
mehr hinaus ins Freie, in Wald und Flur. Nachdem die Würmchen
den Frühling mit einem Wandertag begrüsst haben, das Eichhörn-
chen mehrmals beobachten konnten und vieles mehr, ging es am
17.04.2024 anlässlich der Woche "50 Jahre Kindertagespflege in
Deutschland" zum Bilderbuchkino in die Stadtbibliothek Lichten-
stein. Wieder einmal hat uns Peggy Hartmann einen wunderschö-
nen Vormittag mit dem "Siebenschläfer" und seinen Freunden
beschert. Bei Musik, Tanz und Bücherfreude war es ein gelungener
Tag. Für diese Angebote, die unseren Wochenplan immer wieder
auffrischen, bedankt sich die Kindertagespflege von ganzem
Herzen. Die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Einrichtungen ist
uns ganz wichtig und sehr hilfreich.
Vom 27.-31.05.2024 gibt
es im ganzen Freistaat
eine Aktionswoche aller
Tagesmütter und -väter
Sachsens. Liebe Eltern,
liebe werdende Eltern,
liebe Großeltern und alle
Interessenten schaut
doch in dieser Woche
einfach mal, ob ihr die
kleinen "leuchtenden"
Kindergruppen irgendwo
entdeckt, denn auch wir
werden uns an dieser
Aktion beteiligen und
freuen uns, dafür schon
Unterstützung gefunden
zu haben. Bis dahin allen
einen sonnigen, farben-
frohen und schönen
Frühling.

Text: J. Milde
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Wandertag in der Kindertagespflege Zwergenstube

„Wir wollen wieder
einmal mit dem Bus
fahren...“ war der große
Wunsch der Kinder. Auch
die Kleinsten dürfen
mitbestimmen in unserer
Gruppe. So machten wir
uns nach dem Frühstück
auf den Weg zur Halte-
stelle und fuhren hinauf
zur Miniwelt mit dem
großen Bus. Nun hieß es
durch den Englischen
Garten flitzen, weiter
zum Französischen Park
und zum Schloss. Hier
wurde gerade das Dach
neu gedeckt – sehr span-
nend! Mit einem Picknick
auf den Streuobstwiesen
stärkten wir uns für den Rückweg. Unsere Wanderung zurück in die
Zwergenstube meisterten die kleinen Füße mit Bravour. Wir haben
gemeinsam beschlossen: So einen Ausflug machen wir nochmal.

Text/Foto: A. Neuhäuser

Forschen und Entdecken: MINT in Aktion

In unserer Kita „Knirpsenland“ sind mittwochs immer MINT-Aben-
teuer angesagt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften &
Technik). Für unsere kleinen Entdecker und Forscher sind das immer
ganz besondere Tage. Diesmal ging es um das Thema Seifenblasen.
Diese Erkenntnis über Wassermoleküle und Schwerkraft inspirierte
weitere Experimente und brachte die Augen unserer kleinen
Forscher zum Strahlen. 
An einem anderen Tag öffneten wir unsere Türen für einen besonde-
ren „Krippenkreis“ zum Thema MINT. Eltern und Kinder tauchten
gemeinsam in die faszinierende Welt des Forschens ein und stellten
einen köstlichen „Sensorik-Schleim“ her. 
Und natürlich dürfen wir unsere aufregende Tour durch Lichten-
stein/Sa. nicht vergessen! Unsere „ABC-SCHÜTZEN“ lernten dabei
jede Menge Neues über die Geschichte ihrer Heimatstadt. Nach
solch aufregenden Abenteuern freuen wir uns schon auf die nächs-
ten Entdeckungsreisen mit unseren Knirpsen!

Text/Foto: Kita Knirpsenland

Die ABC- Schützen der Kita „Knirpsenland“ erkunden die Stadt.

Besuch bei der Feuerwehr

Vor ein paar Wochen haben wir Kinder aus der Kita „Flax & Krümel“
ein richtig aufregendes Abenteuer erlebt. Nach einem flotten 40-
minütigen Fußmarsch erreichten wir endlich unser Ziel, die Feuer-
wehrstation von Lichtenstein, wo wir schon gespannt erwartet
wurden. Unsere zwei neuen Freunde von der Feuerwehr nahmen
sich viel Zeit für uns. Vom Leitstellraum bis zu den verschiedenen
Feuerwehrfahrzeugen durften wir alles ganz genau unter die Lupe
nehmen.

Text/ Foto: Kita Flax & Krümel
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Ausflug zur Stadtbibliothek

Kennen Sie Trudel Gedudel? Die Ferienkinder der Europäischen
Grundschule Lichtenstein haben sie, dank Frau Hartmann von der
Stadtbibliothek, kennenlernen dürfen. Sehr lebendig und unterhalt-
sam las sie den Kindern anschließend das erste Abenteuer von
Trudel Gedudel vor und erzählte auch Teile der Geschichte, sodass
alle gespannt und erwartungsvoll zuhörten. Dazu passend wurde
gemeinsam ein Spiel gespielt, bei dem jedes Kind mit ein wenig
Geschick, ein Osterei stibitzen durfte. Im Anschluss stand den
Kindern die Bibliothek mit ihrer Vielzahl von Kinderbüchern, zum
Erkunden offen. Vielen Dank noch einmal an die Stadtbibliothek
Lichtenstein und vor allem an Frau Hartmann, die diesen Osterferi-
envormittag so lebendig und einfach schön für uns gestaltete. Wir
kommen sehr gerne wieder. Übrigens …. Trudel Gedudel ist ein
Huhn … so viel sei verraten.

Foto: A. Scheere

Ein Urgestein verlässt die Heinrich-von-Kleist-Oberschule

Nach fast 40 Jahren
Unterricht an der
Heinrich-von-Kleist-
Oberschule verab-
schiedet sich Angeli-
ka Laarz in den wohl-
verdienten Ruhe-
stand. Frau Laarz
lehrte von 1982 bis
1985 in Altenburg,
bevor sie zum Schul-
jahr 1985/86 nach
Lichtenstein/Sa.
wechselte, wo sie
Deutsch und Musik
unterrichtete. Hier
erfuhr sie nach eige-
ner Aussage sowohl
Höhen als auch
Tiefen, lebte jedoch
immer nach dem
Motto: „Man sollte

die Welt ein bisschen besser machen, als man sie angetroffen hat.“
Es ist unvorstellbar für uns, dass Frau Laarz nach so vielen Jahren
nicht mehr jeden Morgen vor der Klasse steht und mit ihrer herzli-
chen und hilfsbereiten Art im Schulhaus unterwegs ist. Musikalisch

werden wir sie jedoch stets in Erinnerung halten – denn sie war es,
die zusammen mit dem Musikverein Lichtenstein/Sachsen e. V. die
Bläserklasse unserer Schule gründete und sie 13 Jahre leitete. Ein
Verdienst, den wir ihr hoch anrechnen und den wir auch in Zukunft
weiterführen werden.
Zu Ehren von Frau Laarz wurde auf dem Schulgelände ein mächtiger
Trompetenbusch eingesetzt, bei dessen Pflanzung sie selbst kräftig
mit angepackt hat. Frau Laarz widmet die Pflanze selbstlos ihrer
letzten 10. Klasse, die gerade ihren Realschulabschluss macht.
Hermann Hesse schreibt:

„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.“

In diesem Sinne wünschen wir Frau Angelika Laarz für die Zukunft
alles Gute sowie zahlreiche glückliche und erfolgreiche Jahre mit
vielen neuen Erfahrungen. Wir alle werden dich an unserer Schule
sehr vermissen, liebe Angelika.

Schülerinnen und Schüler,
Kollegium und Schulleitung

Text: S. Schmidt
Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
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KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN

1. Tag der Musik – strahlende Kinderaugen und prägende Momente

Am 12.04.2024 fand der erste Tag der Musik im Kultur.Palais.Lich-
tenstein unter dem Motto „Wir geben unseren Kindern eine Bühne“
statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Heinrich-von-
Kleist-Oberschule, der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. und weite-
ren zahlreichen Unterstützern.
Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher war überwältigend.
Das spürten auch die Kinder und Jugendlichen bei ihren Auftritten:
tosender Applaus, super Stimmung und ganz hervorragende
Darbietungen. Somit wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig es für
die Kinder der Stadt ist, dass jeder etwas Kulturelles beitragen kann
und es honoriert wird. 
Mitgemacht haben die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-von-
Kleist-Grundschule sowie deren GTA „Drums Alive“ – einem der
Highlights des Abends! Im Anschluss spielten die Bläserklassen der
Heinrich-von-Kleist-Oberschule sowie des Lichtensteiner Gymnasi-
ums „Prof. Dr. Max Schneider“. Aus Bernsdorf angereist waren die
„Dancing Wonders“, eine Tanzgruppe des TSV Hermsdorf/Berns-
dorf. Danach rockten die Jungs von „Frantic Rhombus“ die Menge,
bevor Dennis Karatas die Zuhörer mit virtuosen Stücken am Akkor-
deon begeisterte. Den Abschluss bildetet Lutz Seidel mit einem
unterhaltsamen Bühnenprogramm aus Tanz, Gesang und Trompe-
tenspiel.
Und noch etwas ganz Besonderes gab es zum Tag der Musik: In
Zusammenarbeit mit dem „dialogus e.V.“ wurde Arba Manillah
eingeladen. Er schrieb eine Hymne für die Kulturhauptstadt Chem-
nitz 2025 und erhielt vom „Bürgerverein Für Chemnitz e.V.“ den Frie-
denspreis im Jahr 2021. In einem offenen Trommelkreis brachte er

mit Gesang und guter Laune den Kindern die Freude am Trommeln
näher und bewies, dass Musik Menschen über alle Grenzen hinweg
verbindet. Für alle Beteiligten ein kultureller Genuss!
Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die vielseitige Unterstüt-
zung bedanken – die Mitwirkung hat gezeigt, dass auch in naher
Zukunft ein solches Event Platz und Raum in Lichtenstein/Sa. findet
und umsetzbar ist. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass wir wieder
mehr Bühne für die Kinder und Jugendlichen Lichtensteins schaf-
fen. Unterstützen Sie Ihre Kinder weiterhin in all Ihren Vorhaben und
auch deren Kinder werden es Ihnen danken sowie wunderbare
Momente schaffen, die ewig bleiben.

Text: S. Dümmler, S. Schmidt
Foto: S. Schmidt
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VEREINSNACHRICHTEN

Traditionsbesuch in der Partnerstadt Enger

Sprechen wir von Traditionen, denken sicher viele
Menschen an die großen christlichen Feiern an
Weihnachten oder auch an Ostern. Diese Gedan-
ken sind durchaus naheliegend, doch vielleicht gibt
es unter Ihnen auch jemanden, der dabei – gerade
im April eines jeden Jahres – an das Kirschblüten-

fest in Enger denkt. Enger, eine Stadt in Ostwestfalen (NRW),
schmückt sich schon am Ortseingang damit, eine Partnerstadt von
Lichtenstein/Sa. zu sein. Und so wie wir das Rosenfest veranstalten,
findet in Enger alljährlich das Kirschblütenfest statt. Zu diesen
Anlässen ist es eine Tradition geworden, sich gegenseitig zu besu-
chen und so der städtischen Partnerschaft ein Gesicht zu geben,
das Verbundenheit würdigt, Kontakte pflegt und damit den Fortbe-
stand dieser Verbindung sichert. Daher besuchte am letzten April-
wochenende unser Bürgermeister, Herr Jochen Fankhänel, höchst-
offiziell die Partnerstadt Enger. Doch er fuhr nicht allein. Wie in
jedem Jahr wurde er von Personen mit unterschiedlichsten Funktio-
nen, aber auch von interessierten Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt begleitet. Natürlich zählt hier die Lichtensteiner Rosenprinzes-
sin Alexandria dazu, welche in Begleitung ihrer Hofdame Laila und
zahlreichen Mitgliedern des Verkehrs- und Kulturvereins Lichten-
stein/Sa. e.V. zur Delegation gehörte. Weiterhin beteiligten sich auch
Vertreter des Lichtensteiner Stadtrates und des Jugendbeirates.
Wie jedes Jahr war der Empfang herzlich, sodass man sich wirklich
willkommen gefühlt hat. Die Lichtensteiner wurden nicht nur kulina-
risch sehr gut versorgt, sondern auch von Repräsentanten der Stadt
Enger durch das Wochenende geführt. Ein kultureller Höhepunkt
war der Besuch der nahegelegenen Ortschaft Bad Oeynhausen.
Dabei handelt es sich um eine recht junge, im 19. Jahrhundert als
Kurbad gegründete Stadt, die sich durch imposante Bäderarchitek-
tur und einen sehr großen und gepflegten Kurpark auszeichnet.
Bei der offiziellen Begrüßung Lichtensteins als Partnerstadt tausch-
ten die Bürgermeister beider Kommunen auf der großen Bühne des
Barmeierplatzes in Enger viele freundliche, lobende und respektvol-
le Grußworte aus. Im Anschluss daran richtete sich unsere Lichten-
steiner Rosenprinzessin an das Engeraner Volk. Sie überbrachte
Grußworte, dankte für die Einladung und erklärte den Besuchern
des Festes mit gut gewählten Worten die Legenden, welche von der
geschichtlichen Namensgebung unserer Stadt Lichtenstein berich-
ten. So erzählte Alexandria beispielsweise, wie aus dem Grün-
dungsdorfe „Finsterstein“ der jetzige Stadtname Lichtenstein
entstand.
Zum Abschluss überreichte Alexandria, als Zeichen unserer Verbun-
denheit, der Engeraner Kirschblütenfee Laura ihre Rosenkrone. Nun
war der offizielle Teil vorüber, die Mitgereisten und die Gastgeber
erkundeten das Fest, kamen hier und da ins Gespräch, sammelten
Eindrücke und erlebten somit ein sehr schönes Wochenende in Enger.

Es berichtete Ihnen der Verkehrs- und Kulturverein Lichtenstein/Sa.
e.V. und spricht hiermit gleichzeitig allen die Einladung zum 
28. Rosenfest am 1. Juniwochenende 2024 in Lichtenstein/Sa. aus.  
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„Frauen“ e.V.

Hartensteiner Straße 29 • 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon: 037204 2014 • Handy: 0162 9679777

n Veranstaltungen:
21.05.2024     Busfahrt: Klipp’s Wasserwelt 
                       in Klipphausen (siehe Aushang)
28.05.2024      14.00 Uhr  Kinobesuch in Lichtenstein/Sa.
04.06.2024      14.00 Uhr Gesucht wird die Rommé-Meisterin!
11.06.2024      14.00 Uhr Fotosafari durch Lichtenstein/Sa. 
                       und Umgebung
18.06.2024      14.00 Uhr Wir begrüßen den Sommer und 
                       schenken unserem Baum ein  
                       neues Kleid.
20.06.2024      Busfahrt zur Landesgartenschau nach 
                       Dürrenberg (Sachsen-Anhalt)

Unsere Veranstaltungen können alle Frauen der Stadt besuchen!

Gunhild Wagner
Vorstandsvorsitzende

n Veranstaltungen:
22.05.2024, 13.00 Uhr

Vorstellung des Pflegeheimes HEWAG
Gast: Herr Manuel Dette, Leiter des Pflegeheimes
Treffpunkt: Mehrzweckraum FZ

28.05.2024, 11.06.2024, 09.00 bis 13.00 Uhr
Präsentation in der Passage am Stadion
Rudolf-Breitscheid-Straße
- Sommerangebote -

30.05.2024, 13.06.2024, 13.30 Uhr
Klöppelzirkel, Treffpunkt: Mehrzweckraum FZ

04.06.2024, 10.00 Uhr
Wandern mit Gudrun, Treffpunkt: „advita“

12.06.2024, 13.00 Uhr
- Enkeltrick und Schockanrufe -
Referent: Kriminalobermeister Herr Flemig
Treffpunkt: Mehrzweckraum FZ
Es laden ein: Frauenzentrum und Seniorenbeirat

Ihr dfb-Vorstand, Ute Hoch/Rosemarie Graupe

Frauenzentrum Lichtenstein

Träger dfb – Regionalverband Sachsen Ost e.V.
Altmarkt 8, 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon: 037204/941916, Fax: 037204/60580, 
E-Mail: dfb-frauenzentrum.lichtenstein@gmx.de

Öffnungszeiten 
Montag und Freitag:                        geschlossen
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag:    10:00 bis 14:00 Uhr
Annahme und Abholung in der Änderungsschneiderei Dienstag
und Mittwoch in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr

Öffnungszeiten                                                                     
Geschäftsstelle, Altmarkt 8       Kindermarkt, Altmarkt 6

Montag:       geschlossen            Montag:       geschlossen
Dienstag:     10:00 – 14:00 Uhr    Dienstag:      09:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch:     10:00 – 14:00 Uhr    Mittwoch:     09:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 14:00 Uhr    Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Freitag:         geschlossen            Freitag:        geschlossen

Altmarkt 8, 09350 Lichtenstein/Sa.
Tel.: 037204/941915 | Fax: 037204/941917

E-Mail: kinderhilfe-lichtenstein@gmx.de

n Veranstaltungen:
21.05.2024, 04.06.2024, 09.00 bis 13.00 Uhr

Präsentation in der Passage am Stadion
Rudolf-Breitscheid-Straße
- Sommerangebote -

22.05.2024, 16.00 Uhr
Vorstandswahl Kinderhilfe, Gäste sind willkommen
Treffpunkt: Mehrzweckraum Kinderhilfe

02.06.2024, 14.00 Uhr
Rosenfest auf dem Neumarkt –
unsere Kinderkulturgruppe stellt sich vor

04.06.2024, 10.00 bis 14.00 Uhr
Vorinformation zum Sommerferienprogramm
Treffpunkt: Mehrzweckraum Kinderhilfe

n Termine Kulturgruppe
21.05. und 28.05.2024, ab 15.00 Uhr

Treffpunkt: Mehrzweckraum Kinderhilfe
Kinder, die Lust haben, sind willkommen. Singen, Tanzen, Gedichte
aufsagen, ein Instrument spielen, die Programme mit vorbereiten
oder einfach mithelfen. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf euren
Besuch.

Am 3. März 2024 besuchten unsere Kinder das Backzentrum in
Gersdorf. Unter fachlicher Anleitung und mit viel handwerklichen
Geschick wurden durch zahlreiche Kinderhände aus Mehl, Hefe und
anderen Zutaten Brötchen hergestellt. Die waren besonders lecker.
Vielen Dank an das Backzentrum Gersdorf für einen gelungenen
Nachmittag.

Ute Hoch, Vorsitzende Kinderhilfe

VEREINSNACHRICHTEN
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer
Website unter: www.lichtenstein-sachsen.de.

bis 30.06.2024, 10:00 bis 17:00 Uhr
AHA! Holz – Druck (Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertage)

Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 
09350 Lichtenstein/Sa.

bis 23.06.2024, 10:00 bis 16:00 Uhr
Ausstellung Wendezeit – Zeitwenden in der Lutherkirche

Lutherplatz 1, 09350 Lichtenstein/Sa.

22.05.2024, 18:00 bis 20:00 Uhr
Lichtensteiner Ideenschmiede

Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2,
09350 Lichtenstein/Sa.

25.05.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr
Jubiläumstag 25 Jahre Miniwelt

Chemnitzer Straße 43, 09350 Lichtenstein/Sa. 

25.05.2024, 14:00 bis 23:59 Uhr
Kinder- und Dorffest Rödlitz

Obere Dorfstraße 37, 09350 Lichtenstein/Sa.

26.05.2024, 14:00 bis 16:30 Uhr
Führung durch Lichtensteins Unterwelten
Die Kartenvorbestellung unter der Telefonnummer 
037204 941400 ist erforderlich!

Neues Rathaus, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa.

28.05.2024, 18:00 bis 21:00 Uhr
Rundgänge (geführt) im ehemaligen Badgelände

Ernst-Schneller-Siedlung 44, 09350 Lichtenstein

30.05.2024, 18:00 bis 23:59 Uhr
Konzert Hardcore Show – HARD A TACT + 
CALLING HOURS + BE WELL

Waldenburger Straße 15, 09350 Lichtenstein/Sa. 

31.05.2024, 14:15 bis 18:00 Uhr 
Jubiläums-Schulfest der Europäischen Grundschule

Pestalozzistraße 26, 09350 Lichtenstein/Sa.

31.05.2024, 16:00 bis 18:00 Uhr
Tag der offenen Tür der Heinrich-von-Kleist-Grundschule
und Hort

Schulstraße 14, 09350 Lichtenstein/Sa.

31.05.2024 bis 02.06.2024, ab 16:00 Uhr 
28. Lichtensteiner Rosenfest

Neumarkt, 09350 Lichtenstein/Sa.

31.05. 2024 bis 02.06.2024, ab 16:00 Uhr
Open Air 2024 

Bauerngut Rödlitz, Bernhard-Reinhold-Weg 3,
09350 Lichtenstein/Sa.

31.05.2024, 17:00 bis 19:00 Uhr
Hofkonzert am Gymnasium „Prof. Dr. Max Schneider“

Lutherplatz 3, 09350 Lichtenstein/Sa.

01.06.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr
Kindertag in der Miniwelt

Chemnitzer Straße 43, 09350 Lichtenstein/Sa. 

02.06.2024, 19:00 bis 20:00 Uhr
Musik und Gebet

Lutherkirche, Lutherplatz 2, 09350 Lichtenstein/Sa.

07.06.2024, 14:00 bis 18:00 Uhr
Kaffee & Kuchen im Lesecafé

Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3, 09350 Lichtenstein/Sa.

07.06.2024, 16:30 bis 18:00 Uhr
Bilderbuchkino „Das beste Erdmännchen der Welt“

Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3, 09350 Lichtenstein/Sa.

08.06.2024, 10:00 bis 13:00 Uhr
Kräuterwanderung

Zum Kräuterberg, Schieferberg 4, 09350 Lichtenstein/Sa.

08.06.2024, 10:00 bis 11:30 Uhr
Die Schatzkiste – Kidstreff

Weststraße 1 a, 09350 Lichtenstein/Sa.

08.06.2024, 14:00 bis 23:59 Uhr
7. Lichtensteiner Whiskynacht

Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 
09350 Lichtenstein/Sa.

10.06 bis 05.08.2024, 10:00 bis 17:00 Uhr
Buchsommer

Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3, 09350 Lichtenstein/Sa.

15.06.2024, 14:30 bis 23:59 Uhr
3. Sport- und Dorffest

Festplatz Heinrichsort, Sportplatzweg 31, 
09350 Lichtenstein/Sa.

16.06.2024, 15:00 bis 17:00 Uhr
Künstlergespräch mit Iskender Yediler am Purple Path

Am Bahnhof 6, 09350 Lichtenstein/Sa.

17.06.2024, 18:30 bis 20:30 Uhr
Vortrag: „Unsere Schätze sind nicht mit Gold aufzuwiegen“ 
– ein Überblick zur Sammlung aus dem Stadtmuseum

Parkschlösschen, Rödlitzer Straße 11, 09350 Lichtenstein/Sa.

19.06.2024, 15:00 bis 16:00 Uhr
Krabbelgruppe Kita Knirpsenland

Ernst-Schneller-Siedlung 33, 09350 Lichtenstein/Sa.

20.06. bis 04.08.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr
Sommerferienprogramm in der Miniwelt

Chemnitzer Straße 43, 09350 Lichtenstein/Sa.

21.06.2024, 16:00 bis 23:59 Uhr
Feté de la Musique 2024

Vorplatz der Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3,
09350 Lichtenstein/Sa.
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KIRCHENNACHRICHTEN

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lichtenstein

Pfarramt, Lutherplatz 2, Tel. 2060, Pfarrer Mitzschke, Tel. 2241

n Veranstaltungen:
26.05.2024  09:30 Uhr  Gottesdienst                             Lutherkirche
02.06.2024  09:30 Uhr  Jubelkonfirmations-

                                gottesdienst                       Laurentiuskirche
07.06.2024  19:19 Uhr  Light Launch                             Lutherkirche
09.06.2024  09:30 Uhr  Sakramentsgottesdienst          Lutherkirche
16.06.2024  09:30 Uhr  Sakramentsgottesdienst          Lutherkirche
23.06.2024  09:30 Uhr  der etwas andere

                                Gottesdienst                             Lutherkirche
                                                                                                           
n regelmäßige Veranstaltungen (nicht in den Ferien):
mittwochs   18:00 Uhr     Gemeindegebet in der Lutherkirche 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rödlitz-Heinrichsort 

Konsumgenossenschaftsweg 4
09350 Lichtenstein OT Rödlitz

Telefon: 037204 2879, Fax: 037204 72512
E-Mail: kg.roedlitz_heinrichsort@evlks.de

www.kirch-gemeinde.de

n Veranstaltungen:
26.05.2024    10.00 Uhr    Jubelkonfirmations-
                                         gottesdienst                                  Rödlitz
                    18.00 Uhr     Projektgottesdienst      Bauerngut Rödlitz

02.06.2024   09.30 Uhr    Gottesdienst 
                                         vom OpenAir                Bauerngut Rödlitz
09.06.2024    10.00 Uhr    Familiengottesdienst                     Rödlitz
16.06.2024    08.45 Uhr    Gottesdienst                         Heinrichsort
23.06.2024    10.00 Uhr    Gottesdienst                                  Rödlitz

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Lichtenstein

Am Grünen Winkel 6, 09350 Lichtenstein
Telefon: 01522 7726746, www.efg-lichtenstein.de

n regelmäßige Veranstaltungen:
donnerstags  10:00 Uhr     Gebet für die Gemeinde
sonntags       10:00 Uhr     Gottesdienst
                                         Friedenskapelle Lichtenstein

Christliches Glaubenscentrum Lichtenstein e. V.

Paul-Zierold-Straße 8, 09350 Lichtenstein, 
Tel. 037204 7710, Fax 037204 77110, info@gclev.de

www.gclev.de

n Veranstaltungen:
26.05.2024    09:30 Uhr Open Air-Gottesdienst im Rangerpark 
                     mit anschließendem Grillen
01.06.2024    10:00 Uhr Einkehrtag für Frauen 
                     „Meine Würde als Frau“ 
                     (bitte bis 24.05. Anmeldung per E-Mail 
                     an mila@gclev.de)
01.06.2024    19:30 Uhr Abendgottesdienst
09.06.2024    09:30 Uhr Gottesdienst
16.06.2024    09:30 Uhr Gottesdienst 
23.06.2024    09:30 Uhr Gottesdienst 

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Jehovas Zeugen

Zeit der Zusammenkunft:
Donnerstag 19:00 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr
Ort der Zusammenkunft: Königreichssaal 

Hohndorf, Garnstraße 1
Telefon: 0176 60445095

Mehr  
Infos

Mach eine Ausbildung 
zum /zur

Medientechnologe/-in Druck

Mediengestalter/-in Digital und Print

Medientechnologe/-in Siebdruck

Medientechnologe/-in Druckverarbeitung

In eigener Sache
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